............................................................................................................Name, Anschrift, Tel.

An das
Finanzamt XY ....

............................................................................................................Ort, Datum

Steuernummer xxxxx / xxxxxx
- Einspruch gegen Bescheid über Kirchensteuer vom tt.mm.jjjj

Das Finanzamt XY hat mit Bescheid vom tt.mm.jjjj (Steuernummer xxxxx / xxxxx) für das Steuerjahr jjjj gegen mich Kirchensteuer in Form des besonderen Kirchgeldes in Höhe von xxxx € festgesetzt.

Ich erhebe hiermit fristgerecht

Einspruch
gegen die o.a. Festsetzung von besonderem Kirchgeld nach § xy KiStG
 
 und beantrage die Festsetzung von KiESt nach § yz KiStG
. Lt. Rechtsbehelfsbelehrung im o.a. Bescheid ist das Finanzamt XY für diesen Einspruch zuständig. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ich zur Fristwahrung um umgehenden Hinweis.
Lt. dem zugehörigen Einkommensteuerbescheid vom tt.mm.jjjj hatte ich eigene Einkünfte i.H.v. xxx €; es wurde Kirchenlohnsteuer i.H.v. xxx € abgeführt. Somit habe ich als das zu besteuernde Kirchenmitglied unbestreitbar ein eigenes Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes. 

Aufgrund dieser Sachlage ist lt. § yz KiStG KiESt anzusetzen. 
Das nach § xy KiStG i.V.m. § yyz Kirchensteuerbeschluss festgesetzte Kirchgeld ist in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig, v.a. weil Bundesrecht vorgeht (Art. 31 GG).
Im Einzelnen:
Es reicht nicht aus, auf KiStG und KiSt-Beschlüsse hinzuweisen und zu behaupten "nach diesen Bestimmungen rechtmäßig". Denn nach anderen Bestimmungen , nämlich denen auf Bundesebene, ist das hier festgesetzte besondere Kirchgeld nicht rechtmäßig. Letzere gehen vor: Bundesrecht bricht Landesrecht (Art. 31 GG), Urteile des BVerfG binden auch das Finanzamt (§ 31 (1) BVerfGG). Dies zu beachten gehört zu den Amtspflichten, nicht zuletzt aufgrund der AO.
1) Bei eigenem Einkommen KiESt zwingend
Wegen Art. 2 (1) GG darf die Kirche nur ihre Mitglieder besteuern (BVerfG, Urteil vom 14.12.1965 - 1 BvL 31/62, v.a. Ziffer C I 2a). Bei eigenem Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten einer glaubensverschiedenen Ehe muss die Kirche dieses Einkommen besteuern (Urteil des BVerfG vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziffer C I 2), womit eine Besteuerung des Lebensführungsaufwandes ausscheidet. 
Dies ist ein tragender Grund dieses Urteils und daher nach ständiger Rechtsprechung von BVerfG, BGH und BFH wg. § 31 (1) BVerfGG bindend für alle Verfassungsorgane, Gerichte und Behörden, somit auch für das Finanzamt XYZ. 
§ yz KiStG schreibt dementsprechend vor, dass bei glaubensverschiedener Ehe KiESt zu erheben ist, die sich nach dem Anteil der Einkommensteuer des Kirchenmitglieds an der gemeinsamen Einkommensteuer bemisst. Diese Muss-Vorschrift geht der Kann-Bestimmung zum besonderen Kirchgeld in § xy KiStG vor. Das besondere Kirchgeld hat nur eine "subsidiäre Funktion" (BFH, I S 24/13).  Die Behörde hat hier kein Ermessen
.
2) Kirchgeld nur wenn einkommenslos
Das besondere Kirchgeld beruht auf dem o.a. Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60, und zwar auf dem Obiter dictum in Ziffer C II 2.
Danach ist die kirchliche Besteuerung des Lebensführungsaufwandes des kirchenangehörigen Ehegatten einer glaubensverschiedenen Ehe dann und nur dann möglich, wenn dieser ansonsten „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ bliebe. Andernfalls fehlt es am Belastungs- bzw. Besteuerungsgrund. 
3) „Einkommenslos“ lt. BStBl II bindend für Finanzverwaltung
So hat dies auch der BFH in seinem Urteil vom 19.10.2005 - I R 76/04 festgestellt, das wegen seiner Veröffentlichung im BStBl. 2006 II S. 274 für die Finanzbehörden verbindlich ist. Danach ist die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nur „insoweit“ im Hinblick auf Art. 2 (1) GG unbedenklich, als sie sich auf ein einkommensloses Kirchenmitglied bezieht (Ziffer II 3 b) aa) ). Ohne diesen Besteuerungsgrund sind die nachfolgenden Ausführungen des BFH zur hilfsweisen Bemessung am gemeinsam zu versteuernden Einkommen gegenstandslos.
4) „Rechtslage ist eindeutig“: Kirchgeld nur wenn einkommenslos.
Der BFH hat im Beschluss vom 8.10.2013 - I B 109/12 als „eindeutige Rechtslage“ aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 28.10.2010 - 2 BvR 591/06 festgestellt, dass KiESt und Kirchgeld lt. BVerfG strikt getrennt sind. Diese Trennung komme bereits im KiStG in der Aufzählung der Kirchensteuerarten hinreichend deutlich zum Ausdruck, die „subsidiäre Funktion“ des besonderen Kirchgeldes werde dort betont. (BFH, I S 24/13)
Denn das besondere Kirchgeld orientiere sich lt. BVerfG „nur für diese Fallkonstellation“ „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ am Lebensführungsaufwand des kirchenangehörigen Ehegatten (I B 109/12, Ziffer 2 a und b). Dies gilt lt. BFH auch für die hilfsweise Bemessung des Lebensführungsaufwandes anhand des gemeinsam zu versteuernden Einkommens. (ebd., „allerdings“)
5) Vergleichsberechnung rechtswidrig
Der Vergleichsberechnung nach § xz Kirchliches Gesetz
 vom tt.mm.jjjj liegt ausweislich ihrer Bestimmungen ("der höhere Betrag") kein Rechtsgrund, sondern allein der Wunsch der Kirchen nach höheren Einnahmen zugrunde.
Lt. BVerfG kann der Finanzbedarf der Kirchen allein eine Besteuerung nicht rechtfertigen (BVerfG, Urteil vom 14.12.1965 - 1 BvR 413/60, Ziffer C III 3); der bloße Wunsch demnach noch viel weniger. 

Der BFH hat im Zusatzbeschluss vom 26.2.2014 - I S 24/13 zum o.a. Beschluss I B 109/12 explizit klargestellt, dass die Vergleichsberechnung an der o.a. strikten Trennung der beiden Steuern nichts ändert. KiESt geht vor, das besondere Kirchgeld ist „subsidiär“. Die Kirche hat nicht das Recht, nach Gutdünken zwischen den beiden "strikt getrennten" Steuern (KiESt und Kirchgeld) zu wählen. 
6) Bemessung am gemeinsam zu versteuernden Einkommen rechtswidrig
Die Bemessung des besonderen Kirchgeldes am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten ist bei eigenem Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten lt. BVerfG nicht zulässig. Für eine kirchliche Besteuerung nach einem Splittingverfahren fehlt die Rechtsgrundlage, das Zusammenrechnen der Einkommen eines steuerpflichtigen und eines nicht steuerpflichtigen Ehegatten ist „systemwidrig“. (BVerfG, 1 BvR 606/60, Ziffer C I 2a und 2d). Dies sind tragende Gründe dieses Urteils und somit bindend auch für das Finanzamt XY. 
Die Anwendung der Kirchgeldtabelle ist daher bei eigenem Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten unzulässig. (s.a. BVerwG VII 48.73, Ziffer II 4 c)
Eine Ersatz-Bemessungsgrundlage für eine Steuer (hier: das gemeinsam zu versteuernde Einkommen) muss dem Belastungsgrund dieser Steuer entsprechen. (vgl. BVerfG v. 23.6.2015 - 1 BvL 13/11, Ziffer III 1 b) bb) (1); BVerfG, Urteil vom 14.2.2009 - 1 BvL 8/05, Ziffer C II 1 b). 
Belastungsgrund für eine Besteuerung des Lebensführungsaufwandes ist lt. BVerfG 1 BvR 606/60, dass der kirchenangehörige Ehegatte "mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei bliebe" - nicht etwa der Lebensführungsaufwand als solcher, denn den hat schließlich jeder.  Die Anwendung der o.a. Ersatz-Bemessungsgrundlage bei einem eigenen Einkommen des Kirchenmitglieds widerspricht daher den o.a. Vorgaben des BVerfG. 
Diese sind tragende Gründe der o.a .Urteile und somit bindend auch für das Finanzamt XY. 
7) Kirchgeld nach § xy KiStG widerspricht Bundesrecht, Landesrecht ist unbeachtlich
Die landesrechtlichen Normen aufgrund von Art 137 (6) WRV müssen der grundgesetzlichen Ordnung entsprechen (BVerfG, Urteil vom 14.12.1965 – 1 BvR 413/60, Ziffer C II 2). Rechtssetzung und Vollzug der Kirchensteuer müssen rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen (ebd., Ziffer B 2 b aa). Dies ist vom Finanzamt insbes. wegen § 85 AO zu beachten. 
Dies alles ist bei besonderem Kirchgeld bei eigenem Einkommen des Kirchenmitglieds nicht erfüllt (s.o.). 
§ xy KiStG (bes. Kirchgeld) kann insoweit nicht Grundlage einer Steuererhebung sein, weil Steuern materiell und formell der Verfassung gemäß sein müssen. (BVerfG, 1 BvR 413/60, Ziffer C I 1) Der Staat muss seine Mitwirkung an der Kirchensteuererhebung versagen, wenn dadurch Grundrechte missachtet würden. (ebd., Ziffer B 2 b aa). 
Gerade beim besonderen Kirchgeld ist Landesrecht der Rechtslage auf Bundesebene nachgeordnet und somit im Zweifel unbeachtlich. (Art. 31 GG, § 31(1) BVerfGG)
Das BVerfG hat in 2 BvR 591/06 ungeachtet von Landesrecht wie KiStG die Gültigkeit der früheren Rechtsprechung v.a. des BVerfG konstatiert. Der BFH stellt in I B 109/12 auf dieser Grundlage ungeachtet des dortigen KiStG als „eindeutige Rechtslage“ fest, dass das besondere Kirchgeld auf den einkommenslosen kirchenangehörigen Ehegatten begrenzt ist (s.o.).

Nach alledem ist das hier festgesetzte Kirchgeld nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und der Rechtslage auf Bundesebene wegen Festsetzung bei eigenem Einkommen des Kirchenmitgliedes willkürlich sowie formell und materiell rechtswidrig. 

§ 88 (2) AO besagt: "Die Finanzbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen." Der AEAO sagt dazu: "Der Gewährung rechtlichen Gehörs kommt besondere Bedeutung zu." Daher hat die Finanzbehörde die vorstehend angeführten Umstände zu berücksichtigen, insbesondere auch die höchstrichterliche Rechtsprechung (OLG Koblenz, Urteil vom 17.7.2002 – 1 U 1588/01).
Das Finanzamt kann sich nicht allein auf die Bestimmungen auf Landesbene berufen und sagen "... nach diesen Bestimmungen ist das hier festgesetzte Kirchgeld rechtmäßig", es ist gezwungen, Bundesrecht zu beachten.

Sofern das Finanzamt sich auf anderslautende Rechtsprechung beziehen will, sei auf Folgendes hingewiesen:
Soweit frühere Urteile ein besonderes Kirchgeld bei Doppelverdienern bestätigt haben, sind sie durchweg entscheidungserheblich rechtsfehlerhaft begründet. Dies gilt insbesondere für die BFH-Entscheidungen I R 64/11, I B 98/09, I R 43/06, I R 62/05, I B 64/05, I R 44/05, die sich alle letztlich auf das Urteil I R 76/04 berufen, dieses aber durchweg falsch zitieren oder verwenden und so eine Entscheidung zu Alleinverdienern rechtsfehlerhaft auf Doppelverdiener ausweiten. 
Die BFH-Entscheidungen I B 23/96, I B 43/96, I B 92/90 beruhen auf einer falschen Übertragung des Halbteilungsgrundsatzes bei der Verrechnung der KiESt bei konfessionsverschiedener Ehe aus I R 85/94 auf die Erhebung von besonderem Kirchgeld. Der BFH hat dies in I R 68/96 richtig gestellt. 
Maßgeblich ist im Zweifelsfall bekanntlich die neueste Rechtssprechung, und das ist BFH  I B 109/12.

Das festgesetzte Kirchgeld ist aufzuheben und durch die Festsetzung von KiESt auf meine eigenen Einkünfte zu ersetzen. Diese errechnet sich nach § yz KiStG zu yyy €.

Ich beantrage ferner gem. § 364a AO die Erörterung des Sach- und Rechtsstandes vor Erlass einer Einspruchsentscheidung, gemeinsam mit Herrn/ Frau xy, gemäß  AEAO zu § 364a AO Abs. 2 in einem mündlichen Termin.

Mit freundlichen Grüßen

Datum, Unterschrift

�  Diese Fußnoten dienen Erläuterung und der Unterstützung beim Abfassen des Einspruchs /Widerspruchs und sollten darin selbstverständlich entfernt sein. ��Die landesrechtlichen Bestimmungen können hier nur angedeutet werden, ggf. mit zusätzlichem Hinweis in kursiv. Der tatsächliche Einspruch sollte auf die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes Bezug nehmen. Die Abgabenordnung (AO) verlangt das zwar nicht, es klärt aber worüber man redet. Man kann ja das Finanzamt (telefonisch) fragen, wo was steht und bei steuer-forum-kirche.de nachprüfen. 


	Es ist zwar hilfreich, aber keinesfalls erforderlich, dass der Steuerpflichtige diese Rechtsgrundlagen exakt benennt.  § 357 (3) AO verlangt nur, dass der betreffenden Verwaltungsakt bezeichnet wird, dass man sagt was man will (Aufhebung, Änderung), und dass Tatsachen als Begründung angeführt werden. Insoweit kann man den Einspruch hier beim Einstieg problemlos etwas allgemeiner halten und nur sagen, dass das Kirchgeld aufgehoben und KiESt festgesetzt werden soll. 


	Wenn man aber die hier vorgeschlagene nähere rechtliche Begründung übernehmen will, sollten diese Nachweise schon konkret benannt werden, denn sonst ist das keine stichhaltige Begründung. 


�  Alle KiStG enthalten ziemlich am Anfang einen Paragraphen  der Art „Die Steuern können erhoben werden als ...“, es folgt eine Aufzählung der Arten der Kirchensteuer. 


�  Die KiStG regeln, wie die KiESt bei glaubensverschiedener Ehe festzusetzen ist. Dies ist meist ein Paragraph mit einer Formulierung wie „gehört nur eine Ehegatte einer steuererhebenden Kirche an“ oder „bei glaubensverschiedener Ehe“. 


�	Diese Vorschriften sind unterschiedlich strikt formuliert, in Berlin z.B. steht klar „ist zu bemessen“, andere sagen „bemisst sich“, was aber lt. dem „Handbuch der Rechtsförmlichkeit“ des BMJ ebenso als „imperative“ Formulierung anzusehen ist. 


� In den Kirchensteuerbeschlüssen steht immer irgendwo (manchmal auch in der KiStO), dass der höhere Betrag aus KiESt und Kirchgeld festzusetzen ist, was in die amtl. Bekanntmachung übernommen wird. Auffindbar bei steuer-forum-kirche.de
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